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Übersicht zum Plangebiet

Anlass und Ziel der Planung

• Schaffung der planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für 

die Realisierung des vierten 

Bauabschnittes „Südlich Schloß-

park“

• Anhaltend hohe Nachfrage nach 

Baugrundstücken für eine 

regionaltypische Einzel- und 

Doppelhausbebauung

• Grundstücke für Ein-/ Doppel-

häuser und im geringem Maße 

Mehrfamilienhausbebauung
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Flächengröße                           
ca. 3,3 ha
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Städtebauliches Entwicklungskonzept „Südlich Schloßpark“
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- 2011 erstellt

- bildet die Grundlage für eine 
geordnete städtebauliche 
Entwicklung im Süden des 
Hauptortes Rastede
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Auszug Flächennutzungsplan

Gesamter Geltungsbereich: 
Darstellung als Wohnbaufläche 
(W)
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Planungsrechtliche Umsetzung

Bebauungsplan Nr. 105 
„Südl. Schloßpark III“
Dritter Bauabschnitt
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Bebauungsplan Nr. 93A 
„Südl. Schloßpark“
Erster Bauabschnitt

Bebauungsplan Nr. 93B 
„Südl. Schloßpark“

Zweiter Bauabschnitt

Bebauungsplan Nr. 109 
„Südl. Schloßpark IV“
Vierter Bauabschnitt
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Entwurf
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Fehlen des oberen Bezugspunktes in der 
textlichen Festsetzung zur Traufhöhe im 
WA 2.

- Es wird angeregt, die Höhenangaben/-
daten der unteren Bezugspunkte (NN) zu 
ergänzen.

- Empfehlung der Konkretisierung der 
textlichen Festsetzung Nr. 6. 

- Für Grundstücke an der Stichstraße einen 
zentralen Aufstellplatz für 
Müllgroßbehälter, Sperrmüll etc. vorsehen

- Zur transparent dokumentierten Herleitung 
der erfüllten Voraussetzungen zur 
Anwendung des § 13b BauGB sollten 
Flächenangaben ergänzt werden.

- Redaktionelle Änderungs- Hinweise zu 
Begründung und Planzeichnung.

- Oberer Höhenbezugspunkt in der textlichen Festsetzung 
ergänzt. 

- Der Anregung wird nicht gefolgt, da die Höhenlagen der 
Erschließungsstraßen erst im Anschluss an dieses 
Bauleitplanverfahren festgelegt werden

- Textliche Festsetzung Nr. 6 wird konkretisiert. 

- Anregung wird nicht gefolgt, da die Festsetzung einer 
Aufstellfläche nicht für erforderlich gehalten wird

- Anregung wird gefolgt und Flächenangaben in der 
Begründung ergänzt.

- Redaktionelle Änderungen werden eingearbeitet. 
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Fehlen des oberen Bezugspunktes in der 
textlichen Festsetzung zur Traufhöhe im 
WA 2.

- Es wird angeregt, die Höhenangaben/-
daten der unteren Bezugspunkte (NN) zu 
ergänzen.

- Empfehlung der Konkretisierung der 
textlichen Festsetzung Nr. 6. 

- Für Grundstücke an der Stichstraße einen 
zentralen Aufstellplatz für 
Müllgroßbehälter, Sperrmüll etc. vorsehen

- Zur transparent dokumentierten Herleitung 
der erfüllten Voraussetzungen zur 
Anwendung des § 13b BauGB sollten 
Flächenangaben ergänzt werden.

- Redaktionelle Änderungs- Hinweise zu 
Begründung und Planzeichnung.

- Oberer Höhenbezugspunkt in der textlichen Festsetzung 
ergänzt. 

- Der Anregung wird nicht gefolgt, da die Höhenlagen der 
Erschließungsstraßen erst im Anschluss an dieses 
Bauleitplanverfahren festgelegt werden

- Textliche Festsetzung Nr. 6 wird konkretisiert. 

- Anregung wird nicht gefolgt, da die Festsetzung einer 
Aufstellfläche nicht für erforderlich gehalten wird

- Anregung wird gefolgt und Flächenangaben in der 
Begründung ergänzt.

- Redaktionelle Änderungen werden eingearbeitet. 
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Fehlen des oberen Bezugspunktes in der 
textlichen Festsetzung zur Traufhöhe im 
WA 2.

- Es wird angeregt, die Höhenangaben/-
daten der unteren Bezugspunkte (NN) zu 
ergänzen.

- Empfehlung der Konkretisierung der 
textlichen Festsetzung Nr. 6. 

- Für Grundstücke an der Stichstraße einen 
zentralen Aufstellplatz für 
Müllgroßbehälter, Sperrmüll etc. vorsehen

- Zur transparent dokumentierten Herleitung 
der erfüllten Voraussetzungen zur 
Anwendung des § 13b BauGB sollten 
Flächenangaben ergänzt werden.

- Redaktionelle Änderungs- Hinweise zu 
Begründung und Planzeichnung.

- Oberer Höhenbezugspunkt in der textlichen Festsetzung 
ergänzt. 

- Der Anregung wird nicht gefolgt, da die Höhenlagen der 
Erschließungsstraßen erst im Anschluss an dieses 
Bauleitplanverfahren festgelegt werden

- Textliche Festsetzung Nr. 6 wird konkretisiert. 

- Anregung wird nicht gefolgt, da die Festsetzung einer 
Aufstellfläche nicht für erforderlich gehalten wird

- Anregung wird gefolgt und Flächenangaben in der 
Begründung ergänzt.

- Redaktionelle Änderungen werden eingearbeitet. 
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Fehlen des oberen Bezugspunktes in der 
textlichen Festsetzung zur Traufhöhe im 
WA 2.

- Es wird angeregt, die Höhenangaben/-
daten der unteren Bezugspunkte (NN) zu 
ergänzen.

- Empfehlung der Konkretisierung der 
textlichen Festsetzung Nr. 6. 

- Für Grundstücke an der Stichstraße einen 
zentralen Aufstellplatz für 
Müllgroßbehälter, Sperrmüll etc. vorsehen

- Zur transparent dokumentierten Herleitung 
der erfüllten Voraussetzungen zur 
Anwendung des § 13b BauGB sollten 
Flächenangaben ergänzt werden.

- Redaktionelle Änderungs- Hinweise zu 
Begründung und Planzeichnung.

- Oberer Höhenbezugspunkt in der textlichen Festsetzung 
ergänzt. 

- Der Anregung wird nicht gefolgt, da die Höhenlagen der 
Erschließungsstraßen erst im Anschluss an dieses 
Bauleitplanverfahren festgelegt werden

- Textliche Festsetzung Nr. 6 wird konkretisiert. 

- Anregung wird nicht gefolgt, da die Festsetzung einer 
Aufstellfläche nicht für erforderlich gehalten wird

- Anregung wird gefolgt und Flächenangaben in der 
Begründung ergänzt.

- Redaktionelle Änderungen werden eingearbeitet. 
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Fehlen des oberen Bezugspunktes in der 
textlichen Festsetzung zur Traufhöhe im 
WA 2.

- Es wird angeregt, die Höhenangaben/-
daten der unteren Bezugspunkte (NN) zu 
ergänzen.

- Empfehlung der Konkretisierung der 
textlichen Festsetzung Nr. 6. 

- Für Grundstücke an der Stichstraße einen 
zentralen Aufstellplatz für 
Müllgroßbehälter, Sperrmüll etc. vorsehen

- Zur transparent dokumentierten Herleitung 
der erfüllten Voraussetzungen zur 
Anwendung des § 13b BauGB sollten 
Flächenangaben ergänzt werden.

- Redaktionelle Änderungs- Hinweise zu 
Begründung und Planzeichnung.

- Oberer Höhenbezugspunkt in der textlichen Festsetzung 
ergänzt. 

- Der Anregung wird nicht gefolgt, da die Höhenlagen der 
Erschließungsstraßen erst im Anschluss an dieses 
Bauleitplanverfahren festgelegt werden

- Textliche Festsetzung Nr. 6 wird konkretisiert. 

- Anregung wird nicht gefolgt, da die Festsetzung einer 
Aufstellfläche nicht für erforderlich gehalten wird

- Anregung wird gefolgt und Flächenangaben in der 
Begründung ergänzt.

- Redaktionelle Änderungen werden eingearbeitet. 
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Fehlen des oberen Bezugspunktes in der 
textlichen Festsetzung zur Traufhöhe im 
WA 2.

- Es wird angeregt, die Höhenangaben/-
daten der unteren Bezugspunkte (NN) zu 
ergänzen.

- Empfehlung der Konkretisierung der 
textlichen Festsetzung Nr. 6. 

- Für Grundstücke an der Stichstraße einen 
zentralen Aufstellplatz für 
Müllgroßbehälter, Sperrmüll etc. vorsehen

- Zur transparent dokumentierten Herleitung 
der erfüllten Voraussetzungen zur 
Anwendung des § 13b BauGB sollten 
Flächenangaben ergänzt werden.

- Redaktionelle Änderungs- Hinweise zu 
Begründung und Planzeichnung.

- Oberer Höhenbezugspunkt in der textlichen Festsetzung 
ergänzt. 

- Der Anregung wird nicht gefolgt, da die Höhenlagen der 
Erschließungsstraßen erst im Anschluss an dieses 
Bauleitplanverfahren festgelegt werden

- Textliche Festsetzung Nr. 6 wird konkretisiert. 

- Anregung wird nicht gefolgt, da die Festsetzung einer 
Aufstellfläche nicht für erforderlich gehalten wird

- Anregung wird gefolgt und Flächenangaben in der 
Begründung ergänzt.

- Redaktionelle Änderungen werden eingearbeitet. 
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Endfassung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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